
Kreis Schleswig- Flensburg          Schleswig,  15. Mai.2017 
Der Landrat als Untere Wasserbehörde 
Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall 
Az.: 66.41.06/UVVP 
 
 

Bekanntmachung 
der Feststellung über die UVP-Pflicht nach § 3 a des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
 
Der Wasser- und Bodenverband Buckhagen, Kappeln, beabsichtigt, in der Gemeinde Rabel 
das verrohrte Gewässer I 4 zwischen Station 1+145 und Station 0+856 im Bereich der 
Biogasanlage der Firma Scanlog GmbH & Co. KG zu verlegen. Die vorhandene Rohrleitung 
ist bereits mit Anlagen überbaut, die eine ordnungsgemäße Unterhaltung erheblich 
erschweren. Der geplante weitere Anlagenausbau würde die Unterhaltung noch mehr 
einschränken, so dass der Verband beschlossen hat, die Rohrleitung aus dem Bereich der 
Biogasanlage zu verlegen. Das Vorhaben bedarf nach den Bestimmungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit den §§ 125 und 126 des 
Landeswassergesetzes einer wasserrechtlichen Genehmigung in Form einer 
Planfeststellung oder einer Plangenehmigung. Der Verband hat nunmehr einen Antrag auf 
Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung gestellt. Im Rahmen des Verfahrens ist zu 
prüfen, ob die geplante Maßnahme nach den Bestimmungen des UVPG einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist.  
 
Nach § 3 c UVPG in Verbindung mit Nr. 13.18.1 der Anlage 1 UVPG ist für dieses Vorhaben 
eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen. 
 
Die Vorprüfung der eingereichten Unterlagen nach den Prüfvorgaben der Anlage 2 UVPG 
hat ergeben, dass für das weitere Verfahren nach dem WHG keine Umweltverträglichkeits-
prüfung notwendig ist, da bei dem geplanten Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Diese Feststellung ist nach § 3 a UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Eine Einsichtnahme in die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen ist beim 
Fachdienst Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall des Kreises Schleswig-Flensburg, 
Flensburger Straße 7, 24837 Schleswig, auf Antrag möglich. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Ralf Petersen  
 
Petersen 
 


